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In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause hat der Bundesrat (BR) am 29.9.2023 schärfere Instrumente für die Kartell-

behörden gebilligt, die der Bundestag (BT) zuvor am 6.7.2023 verabschiedet hatte (Bundesrat kompakt zur 1036. Sitzung

vom 29.9.2023). Das Gesetz reagiere auf die extremen Preissteigerungen in der Energiekrise im letzten Jahr. Die 11. GWB-

Novelle senke die Voraussetzungen, unter denen Kartellbehörden sog. Sektoruntersuchungen durchführen können. Als Er-

gebnis könne das Bundeskartellamt (BKartA) eine erhebliche und fortwährende Marktstörung feststellen und in einer zwei-

ten Stufe dann – auch ohne kartellrechtswidriges Verhalten eines Unternehmens – strukturelle oder verhaltensbezogene Ab-

hilfemaßnahmen vorschreiben. Voraussetzung sei allerdings, dass das Unternehmen durch sein Verhalten und seine Bedeu-

tung für die Marktstruktur einen wesentlichen Beitrag für die Störung leistet. Als ultima ratio in extremen Fällen wäre sogar

eine eigentumsrechtliche Entflechtung, also Zerschlagung von Unternehmen möglich. Das Gesetz vereinfache die Vorausset-

zungen für die sog. Abschöpfung von wirtschaftlichen Vorteilen, die durch Kartellrechtsverstöße erlangt wurden. Unterneh-

men sollen von ihrem rechtswidrigen Verhalten nicht mehr finanziell profitieren. Das BKartA erhalte zudem erweiterte Er-

mittlungsbefugnisse, um die Europäische Kommission bei der Durchsetzung des Digital Markets Act (DMA) zu unterstützen.

Das Gesetz werde nun über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet. Es soll am Tag

nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. Nach zehn Jahren berichtet das Wirtschaftsministerium BT und

BR über die Erfahrungen mit der Reform.

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Zufriedenheitsgarantie – „Gewerbli-

che Garantie“ i. S. d. Art. 2 Nr. 14 RL 2011/

83/EU

Art. 2 Nr. 14 der Richtlinie 2011/83/EU des Euro-

päischenParlamentsunddesRatesvom25. Okto-

ber 2011 überdie Rechte der Verbraucher, zur Ab-

änderungderRichtlinie 93/13/EWGdesRates und

derRichtlinie1999/44/EGdesEuropäischenParla-

ments und des Rates sowie zur Aufhebung der

Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richt-

linie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und

des Rates ist dahin auszulegen, dass der Begriff

„gewerbliche Garantie“ als „andere als die Män-

gelfreiheit betreffende Anforderungen, die in der

Garantieerklärung oder der einschlägigen Wer-

bung, wie sie bei oder vor demAbschluss des Ver-

trags verfügbar war, beschrieben sind“, eine von

einemGarantiegeber dembetreffenden Verbrau-

chergegenübereingegangeneVerpflichtungum-

fasst, die sich auf in der Person des Verbrauchers

liegende Umstände wie seine in sein eigenes Be-

liebengestellteZufriedenheitmitdererworbenen

Ware bezieht, ohne dass das Vorliegen dieser Um-

stände für die Geltendmachung der gewerbli-

chen Garantie objektiv geprüft werdenmüsste.

EuGH, Urteil vom 28.9.2023 – C-133/22
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2305-1

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH: Zuständigkeit bei Verbrauchersachen –

„Anderer Vertragspartner“ i. S. d. Art. 18

Abs. 1 EuGVVO

1. Art. 18 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1215/

2012 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 12. Dezember 2012 über die gerichtli-

che Zuständigkeit und die Anerkennung und

Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und

Handelssachen ist dahin auszulegen, dass der

Ausdruck „anderer Vertragspartner“ in dieser Be-

stimmung so zu verstehen ist, dass er aus-

schließlich die am streitigen Vertrag beteiligte

natürliche oder juristische Person meint, nicht

jedoch andere, an diesem Vertrag nicht betei-

ligte Personen, selbst wenn sie mit dieser Person

verbunden sind.

2. Art. 63 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 1215/

2012 ist dahin auszulegen, dass die gemäß die-

ser Vorschrift vorzunehmende Bestimmung des

Wohnorts des „anderen Vertragspartners“ im

Sinne von Art. 18 Abs. 1 dieser Verordnung

keine Beschränkung der für den Verbraucher im

Sinne derselben Vorschrift bestehenden Wahl-

möglichkeit darstellt. Insoweit handelt es sich

bei den präzisierenden Angaben zum Begriff

„satzungsmäßiger Sitz“ in Art. 63 Abs. 2 um au-

tonome Definitionen.

3. Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom

17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuld-

verhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) ist da-

hin auszulegen, dass er einer Rechtswahlklausel

in den allgemeinen Vertragsbedingungen oder

einem gesonderten und dem Verbraucher aus-

gehändigten Dokument, auf das dieser Vertrag

verweist, nicht entgegensteht, sofern diese Klau-

sel den Verbraucher darüber unterrichtet, dass

er nach Art. 6 Abs. 2 der Rom-I-Verordnung je-

denfalls den Schutz der zwingenden Bestim-

mungen des Rechts des Landes genießt, in dem

er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

4. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung Nr. 593/2008 ist

dahin auszulegen, dass, wenn ein Verbraucherver-

trag die Anforderungen dieser Bestimmung erfüllt

und keine gültige Rechtswahl für diesen Vertrag

getroffen wurde, das auf diesen Vertrag anzuwen-

dende Recht nach dieser Vorschrift zu bestimmen

ist, wobei sich beide Vertragspartner – also auch

der Unternehmer – auf sie berufen dürfen und es

nicht auf denUmstandankommt, dass das auf die-

sen Vertrag gemäß denArt. 3 und 4 dieser Verord-

nung anwendbare Recht möglicherweise für den

Verbrauchergünstigerwäre.

EuGH, Urteil vom 14.9.2023 – C-821/21
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2305-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Metall auf Metall V

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wer-

den zur Auslegung von Art. 5 Abs. 3 Buchst. k

der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur

Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urhe-

berrechts und der verwandten Schutzrechte in

der Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom

22. Juni 2001, S. 10) folgende Fragen zur Vorab-

entscheidung vorgelegt:

1. Ist die Schrankenregelung der Nutzung zum

Zwecke von Pastiches im Sinne des Art. 5 Abs. 3

Buchst. k der Richtlinie 2001/29/EG ein Auffang-

tatbestand jedenfalls für eine künstlerische Aus-

einandersetzungmiteinemvorbestehendenWerk

oder sonstigen Bezugsgegenstand einschließlich

des Sampling? Gelten für den Begriff des Pastiche

einschränkende Kriterien wie das Erfordernis

von Humor, Stilnachahmung oder Hommage?

2. Erfordert die Nutzung „zum Zwecke“ eines

Pastiche im Sinne des Art. 5 Abs. 3 Buchst. k der

Richtlinie 2001/29/EG die Feststellung einer Ab-

sicht des Nutzers, einen urheberrechtlichen

Schutzgegenstand zum Zwecke eines Pastiche

zu nutzen oder genügt die Erkennbarkeit des

Charakters als Pastiche für denjenigen, dem der

in Bezug genommene urheberrechtliche Schutz-

gegenstand bekannt ist und der das für die

Wahrnehmung des Pastiche erforderliche intel-

lektuelle Verständnis besitzt?

BGH, Beschluss vom 14.9.2023 – I ZR 74/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2305-3

unterwww.betriebs-berater.de
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